
L 

GSHOF 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

1010 Wie n 

Tel. (0 22 2) 66 36 46/0 oder 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

21 4560-01/85 

Entwurf einer 1. Novelle 
des Bezirksgerichts
Organisationsgesetzes 
für Wien, Begutachtungs
verfahren - Stellungnahme 

Sehr d BMJ v 28. Novem
ber 1985, 
G2 17.126/34-1 8/85 

Der Rechnungshof beehrt sich in der Anlage 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zum Entwurf einer 1. Novelle des 

Bezirksgerichts-Organisationsgesetzes für Wien zu übermitteln. 

Anlage 23. Dezember 1985 

Der Präsident: 

B r 0 e s i 9 k e 
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• RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 66 36 46/0 oder 

L 

An das 

Bundesministerium 
für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wie n 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 4560-01/85 

Entwurf einer 1. Novelle 
des Bezirksgerichts-Orga
nisationsgesetzes für 
Wien, Begutachtungsverfah
ren - Stellungnahme 

Schr d BMJ v 28. Novem
ber 1985, 
GZ 17.126/34-1 8/85 

Der RH bestätigt den Empfang des do Schreibens und nimmt 

dazu wie folgt Stellung: 

Der für die Verwirklichung des gegenständlichen Gesetzes

vorhabens mit 53 Mill S bezifferte Kostenaufwand für die 

Unterbringung des BG Hernals im neu errichteten Bezirks

zentrum Hernals bzw eine durch den Wegfall von unumgänglich 

notwendigen Instandhaltungskosten erzielbare Ersparnis war 

mangels Angaben nicht nachvollziehbar. Entsprechend dem 

Ministerratsbeschluß vom 7. Feber 1950 bzw Pkt 90 der 

Legistischen Richtlinien 1979 wären jedem Entwurf einer 

rechtsetzenden Maßnahme eine nachvollziehbare Kostenrechnung 

anzuschließen. Eine Beurteilung der angegebenen Kosten war 

dem RH daher nicht möglich. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unmittelbar 

dem Präsidium des Nationalrates Ubersendet. 

23. Dezember 1985 

Der Präsident: 

B r 0 e s i 9 k e 
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